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1 Die Entwicklung des deutschen Bilanzrechts bis heute

Im Jahr 1985 hat das Bilanzrecht mit dem Bilanzrichtliniengesetz (BiRiLiG) Einzug in das 3.
Buch des HGB gehalten. Das BiRiLiG stellte seinerzeit eine wesentliche Reform des bisherigen
Bilanzrechts dar, das zuvor in einer Vielzahl von Einzelgesetzen kodifiziert war. Mit dem
Gesetz wurden die sog Bilanzrichtlinie (4. EG-RL vom 25. Juli 1978), die Konzernbilanzricht-
linie (7. EG-RL vom 13. Juni 1983) und die Abschlusspr�ferrichtlinie (8. EG-RL vom
10. April 1984) in nationales Recht umgesetzt. Mit diesen Richtlinien beabsichtigte die EU,
die Rechnungslegung und Abschlusspr�fung von Kapitalgesellschaften zu harmonisieren,
wobei den einzelnen Mitgliedstaaten diverse Umsetzungswahlrechte gew�hrt wurden. Diese
erschweren die Vergleichbarkeit von Abschl�ssen innerhalb der EU. Seit dem Inkrafttreten des
BiRiLiG gab es eine Vielzahl von Bilanzrechts�nderungen, die zu einer Anpassung des HGB
gef�hrt haben. Zum einen wurden Entwicklungen der europ�ischen Gesetzgebung und Recht-
sprechung im nationalen Recht nachvollzogen (zB durch das KapCoRiLiG, BilReG, TUG), zum
anderen gingen die Gesetzes�nderungen auf die alleinige Initiative des deutschen Gesetzgebers
zur�ck (zB KapAEG, KonTraG). Hervorzuheben ist hierbei insbesondere das im Jahr 2004
verçffentlichte Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG), das mit der Umsetzung der IAS-Verordnung
die IFRS f�r Konzernabschl�sse kapitalmarktorientierter Unternehmen verpflichtend einge-
f�hrt und zu einem Paradigmenwechsel in der Konzernrechnungslegung gef�hrt hat.

Das in der IAS-Verordnung verankerte Mitgliedstaatenwahlrecht zur Einf�hrung der IFRS
f�r den Einzel- und Konzernabschluss nicht-kapitalmarktorientierter Unternehmen wurde
durch den deutschen Gesetzgeber bewusst nicht ausge�bt. Er war der Auffassung, dass die
IFRS der heterogenen Zwecksetzung des handelsrechtlichen Einzelabschlusses – Information,
Aussch�ttungsbemessung, steuerliche Gewinnermittlung – nicht vollumf�nglich gerecht w�r-
den. Das HGB wurde daher f�r den Einzelabschluss und den Konzernabschluss nicht-kapital-
marktorientierter Unternehmen beibehalten. Gleichzeitig wurde jedoch bereits in der Geset-
zesbegr�ndung zum BilReG die Modernisierung des HGB-Bilanzrechts angek�ndigt.

Der Grund hierf�r war insbes die zunehmende Kritik an den Bilanzierungs- und Bewer-
tungsregelungen des HGB, die im Vergleich zu internationalen Rechnungslegungsgrunds�tzen
teilweise unzeitgem�ße Wahlrechte und Bewertungsmethoden aufwiesen. Eine Notwendigkeit
zur Modernisierung des deutschen Bilanzrechts sah der Gesetzgeber insbesondere vor dem
Hintergrund der Globalisierung sowie der Erweiterung des EU-Binnenmarktes, durch die sich
auch der deutsche Mittelstand im internationalen Wettbewerb um kosteng�nstige Finanzie-
rungen zunehmend der Forderung nach einer st�rker informationsorientierten Rechnungs-
legung ausgesetzt sahen.

Mit der Modernisierung des deutschen Bilanzrechts wollte der Gesetzgeber sicherstellen,
dass das HGB-Bilanzrecht auch zuk�nftig als eine dauerhafte und im Verh�ltnis zu den – vom
deutschen Mittelstand weitgehend kritisierten – IFRS vollwertige, zugleich aber kosteng�nsti-
gere und einfachere Alternative erhalten bleibt.

2 Die letzte große Reform des deutschen Bilanzrechts

2.1 Kernpunkte des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes

Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – Bil-
MoG) wurde am 28. Mai 2009 im Bundesgesetzblatt verçffentlicht und stellt die umfang-
reichste �berarbeitung des Handelsbilanzrechts seit dem BiRiLiG dar. Die neuen Regelungen
f�hrten iW zu einer �nderung des 3. Buchs des HGB. Dar�ber hinaus wurden 29 weitere
Bundesgesetze und -verordnungen ge�ndert, darunter das EStG, das AktG und das GmbHG.

Im Vordergrund der Modernisierung stand die Verbesserung der Aussagekraft des handels-
rechtlichen Abschlusses durch eine maßvolle Ann�herung an die IFRS; ohne indes deren
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�bernahme insbes f�r den Einzelabschluss zu bezwecken. Daf�r wurden Informationspflich-
ten ausgeweitet und Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte gestrichen bzw ge�ndert.
Ferner sollte die Aussagekraft des handelsrechtlichen Jahresabschlusses durch die Abkehr von
der umgekehrten Maßgeblichkeit und eine teilweise Abkoppelung vom Steuerrecht verbessert
werden. F�r kleine Unternehmen und Einzelkaufleute f�hrte das Gesetz zu einer Erleichterung
von handelsrechtlichen Buchf�hrungs- und Bilanzierungspflichten. Der Gesetzgeber hatte es
sich insges zum Ziel gesetzt, die Regeln im Hinblick auf die Bed�rfnisse des Mittelstands
auszugestalten. Dazu wurden in Umsetzung der ge�nderten Vorschriften der Bilanzrichtlinie
auch die Schwellenwerte f�r Kapitalgesellschaften angehoben. Ungeachtet der umfangreichen
Modernisierung blieb das HGB jedoch weiterhin die Grundlage f�r Aussch�ttungsbemessung
und steuerliche Gewinnermittlung. Durch das BilMoG behielten die zentralen Grunds�tze
ordnungsm�ßiger Buchf�hrung wie das Vorsichtsprinzip, das Realisationsprinzip und das
Stichtagsprinzip grds ihre bisherige Bedeutung bei. Um dies zu gew�hrleisten, wurden �nde-
rungen im Bereich von Ansatz und Bewertung, die zur Erfassung unrealisierter Gewinne
f�hren, iSd Gl�ubigerschutzes mit einer Aussch�ttungs- bzw Abf�hrungssperre belegt. Neben
der Modernisierung wurden mit dem Gesetz auch zwei Rechtsakte der Europ�ischen Union
umgesetzt: die sog Ab�nderungsrichtlinie sowie die Abschlusspr�ferrichtlinie. Aus erst ge-
nannter ergaben sich insbes neue Anforderungen zu Angaben hinsichtlich außerbilanzieller
Gesch�fte und Gesch�ften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen. Letztere betraf ua
Vorschriften zur Unabh�ngigkeit des Abschlusspr�fers, Angabepflichten zu Abschlusspr�fer-
honoraren und die Verpflichtung zur Einrichtung von Pr�fungsaussch�ssen.

Im Hinblick auf die Rechnungslegung umfasst das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz die
folgenden wesentlichen Eckpfeiler:

1. Aktivierungswahlrecht f�r selbst geschaffene immaterielle Vermçgensgegenst�nde des
Anlagevermçgens,

2. Aktivierungspflicht von derivativen Gesch�fts- oder Firmenwerten und Pflicht zur planm�-
ßigen Abschreibung �ber die Nutzungsdauer im Einzel- und Konzernabschluss,

3. Eliminierung von Abschreibungswahlrechten,
4. Eliminierung steuerlicher Wertans�tze in der Handelsbilanz,
5. Paradigmenwechsel bei der Bilanzierung von R�ckstellungen,
6. Saldierungsgebot f�r Deckungsvermçgen und Schulden, die zur Erf�llung von Altersver-

sorgungsverpflichtungen und �hnlichen langfristig f�lligen Verpflichtungen dienen,
7. Bewertung von Deckungsvermçgen zum beizulegenden Zeitwert,
8. Aktivierungswahlrecht eines Aktiv�berhangs latenter Steuern unter Ber�cksichtigung von

Verlustvortr�gen,
9. Kodifizierung von Regelungen zur Bildung von Bewertungseinheiten,

10. Konsolidierung von Zweckgesellschaften (sog special purpose entities),
11. Kapitalkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode mit Erstkonsolidierung auf den

Erwerbszeitpunkt und
12. Ausweitung der Angabepflichten, insbes in Bezug auf nahe stehende Personen und außer-

bilanzielle Gesch�fte.
Diese �nderungen stellen in einigen F�llen Kompromisse dar. Der RefE und der RegE zum
BilMoG sahen noch wesentlich weiter gehende Anpassungen vor. So war zun�chst vorgesehen,
f�r selbst geschaffene immaterielle Vermçgensgegenst�nde des Anlagevermçgens eine Aktivie-
rungspflicht einzuf�hren. Auch aktive latente Steuern sollten urspr�nglich verpflichtend an-
gesetzt werden. Beide Vorschl�ge wurden von Seiten der Wirtschaftsverb�nde und weiterer
Interessengruppen scharf kritisiert. Es wurde insbes in Bezug auf die latenten Steuern eine zu
starke Belastung mittelgroßer Unternehmen bef�rchtet. Weiterhin hatte der Gesetzgeber vor-
geschlagen, dass zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeit-
wert bewertet werden sollten. Die iRd Kreditkrise aufgekommenen Zweifel an dieser Bewer-
tungsmethode f�hrten jedoch zu einer starken Ablehnung dieser �nderung. Letztlich wurde
die Vorschrift auf Banken beschr�nkt.
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2.2 �bergangsvorschriften zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz

Der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung und die �bergangsvorschriften der �nderungen
des HGB durch das BilMoG sind in den Art 66 und 67 des 29. Abschnitts des Einf�hrungsge-
setzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) geregelt.

Die Regelungen waren erstmalig auf Gesch�ftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2009 begannen (Art 66 Abs 3 EGHGB). F�r Gesch�ftsjahre, die nach dem 31. De-
zember 2008 begannen, war eine vorzeitige Anwendung mçglich, setzte aber voraus, dass die
�nderungen vollst�ndig angewandt wurden (Art 66 Abs 3 Satz 6 EGHGB). Die Vorschriften zur
Befreiung von der handelsrechtlichen Buchf�hrungs- und Bilanzierungspflicht (§§ 231a, 242
Abs 4 HGB) und die Anhebung der monet�ren Schwellenwerte (§§ 267 Abs 1 und 2, 293 Abs 1
HGB) waren bereits auf Gesch�ftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 began-
nen. Die meisten Vorschriften aus der Umsetzung ge�nderter europ�ischer Richtlinien waren
erstmals auf Jahresabschl�sse f�r das nach dem 31. Dezember 2008 begonnene Gesch�ftsjahr
verpflichtend anzuwenden. Hierzu z�hlten insbesondere die geforderten Angaben zu außer-
bilanziellen Gesch�ften (§ 285 Nr 3 HGB) und sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr
3a HGB), zur Zug�nglichmachung der Entsprechenserkl�rung zum Corporate Governance
Kodex nach § 161 AktG (§ 285 Nr 16 HGB), zum Abschlusspr�ferhonorar (§ 285 Nr 17 HGB)
sowie zu Gesch�ften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen (§ 285 Nr 21 HGB).
Gleichzeitig traten auch die Regelungen zur Erl�uterung von wesentlichen Merkmalen des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems (§ 289 Abs 5
HGB) sowie der Erkl�rung zur Unternehmensf�hrung (§ 289a HGB) in Kraft.

Die Anwendung der neuen Vorschriften erfolgte grds retrospektiv. Eine Anpassung der
Vorjahreswerte war nicht vorgesehen (Art 67 Abs 8 EGHGB). Die Umstellungseffekte waren
dabei grds erfolgswirksam zu erfassen. Eine erfolgsneutrale Erfassung war nur in Ausnahme-
f�llen vorgesehen. Der Ausweis erfolgte als außerordentlicher Ertrag oder außerordentlicher
Aufwand (Art 67 Abs 7 EGHGB). F�r �nderungen mit wesentlichen Auswirkungen auf die
Ertragslage des Unternehmens, bspw durch die ge�nderte Bewertung von Pensionsr�ckstellun-
gen, waren spezielle �bergangsvorschriften vorgesehen.

Aufgrund diverser Auslegungsfragen hat das IDW am 27. November 2009 zu Spezialfragen
des �bergangs auf die neuen Vorschriften des HGB die IDW-Stellungnahme zur Rechnungs-
legung: �bergangsregelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (IDW RS HFA 28)
verçffentlicht. Vor dem Hintergrund der Vorschriften des EGHGB und unter Ber�cksichtigung
der Leitlinien des IDW galten f�r die Umstellung auf das BilMoG und die Beibehaltung der
bisherigen Regelungen f�r Altsachverhalte die folgenden �bergangsregeln:

Inhalt �bergangsregelung

Aktivierungspflicht f�r ent-
geltlich erworbene Gesch�fts-
oder Firmenwerte; Abschrei-
bung �ber die betriebs-
gewçhnliche Nutzungsdauer
§ 246 Abs 1 Satz 4

§ 253 HGB ist nur auf Gesch�fts- oder Firmenwerte an-
zuwenden, welche aus Erwerbsvorg�ngen resultieren,
die in Gesch�ftsjahren erfolgt sind, die nach dem
31. Dezember 2009 begonnen haben (Art 66 Abs 3 Satz 2
EGHGB).

Sonderposten mit R�cklage-
anteil
§§ 247 Abs 3, 273 HGB aF

Bildung letztmalig in dem vor dem 1. Januar 2010 be-
ginnenden Gesch�ftsjahr. Zeitlich unbefristetes Beibe-
haltungswahlrecht. Auf diese Sonderposten findet das
HGB aF weiter Anwendung. Soweit von dem Wahlrecht
kein Gebrauch gemacht wird, sind die aus der Auflçsung
resultierenden Betr�ge unmittelbar in die Gewinnr�ck-
lagen einzustellen (Art 66 Abs 5, Art 67 Abs 3 Satz 1
EGHGB).
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Inhalt �bergangsregelung

Aktivierung selbst erstellter
immaterieller Vermçgens-
gegenst�nde
§§ 248 Abs 2, 255 Abs 2a HGB

§§ 248 Abs 2, 255 Abs 2a HGB finden nur f�r selbst
geschaffene Vermçgensgegenst�nde Anwendung, mit
deren Entwicklung in Gesch�ftsjahren begonnen wird,
die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen (Art 66 Abs 3
Satz 1 EGHGB, Art 66 Abs 7 EGHGB).

Aufwandsr�ckstellungen
§ 249 Abs 1 Satz 3, Abs 2
HGB aF

Beibehaltung von Aufwandsr�ckstellungen, die in vor
dem 1. Januar 2010 beginnenden Gesch�ftsjahren gebil-
det wurden (Wahlrecht). Teilweise Aus�bung des Wahl-
rechts, dh Auswahl einzelner Aufwandsr�ckstellungen,
mçglich. Bisherige Vorschriften finden weiterhin An-
wendung, dh stichtagsbezogen und ohne Abzinsung.
Soweit vom Beibehaltungswahlrecht kein Gebrauch ge-
macht wird, sind die Auflçsungsbetr�ge unmittelbar in
die Gewinnr�cklagen einzustellen. Dies gilt nicht f�r die
im letzten vor dem 1. Januar 2010 beginnenden Ge-
sch�ftsjahr gebildeten R�ckstellungen. Diese m�ssten
erfolgswirksam aufgelçst werden (Art 66 Abs 5, Art 67
Abs 3 S�tze 1 und 2 EGHGB).

Rechnungsabgrenzungsposten
§ 250 Abs 1 Satz 2 HGB aF

Bildung letztmalig in dem vor dem 1. Januar 2010 be-
ginnenden Gesch�ftsjahr. Zeitlich unbefristetes Beibe-
haltungswahlrecht. Auf diese Rechnungsabgrenzungs-
posten findet das HGB aF weiter Anwendung. Soweit von
dem Wahlrecht kein Gebrauch gemacht wird, sind die
aus der Auflçsung resultierenden Betr�ge unmittelbar in
die Gewinnr�cklagen einzustellen (Art 66 Abs 5 EGHGB,
Art 67 Abs 3 Satz 1 EGHGB).

Pensionsr�ckstellungen
§ 253 Abs 2 HGB

Zuf�hrungen, die sich aufgrund der ge�nderten Bewer-
tung ergeben, d�rfen bis zum 31. Dezember 2024 in
Jahresraten angesammelt werden (Wahlrecht). Mindest-
ansammlung: 1/15 des zuzuf�hrenden Betrag pa. Eine
schnellere Ansammlung ist zul�ssig. Im Fall einer sich
ergebenden Auflçsung kçnnen die im �bergangszeit-
punkt bestehenden Wertans�tze beibehalten werden,
soweit der aufzulçsende Betrag bis sp�testens zum
31. Dezember 2024 wieder zugef�hrt werden m�sste.
Soweit von diesem Wahlrecht kein Gebrauch gemacht
wird, sind die aus der Auflçsung resultierenden Betr�ge
unmittelbar in die Gewinnr�cklagen einzustellen (Art 66
Abs 3 Satz 1, Art 67 Abs 1 EGHGB).

Steuerliche Abschreibungen;
Abschreibungen nach vern�nf-
tiger kaufm�nnischer Beurtei-
lung
§§ 253 Abs 4, 254, 279 Abs 2
HGB aF

Niedrigere Wertans�tze von Vermçgensgegenst�nden,
die auf Abschreibungen nach §§ 253 Abs 4, 254, 279 Abs
2 HGB aF beruhen, die in Gesch�ftsjahren vorgenommen
wurden, die vor dem 1. Januar 2010 begonnen haben,
kçnnen unter Anwendung der f�r sie geltenden Vor-
schriften des HGB aF beibehalten werden (Wahlrecht).
Das Fortf�hrungswahlrecht kann nur einmal umfassend
ausge�bt werden. Soweit das Wahlrecht nicht in An-
spruch genommen wird, sind die aus der Zuschreibung
resultierenden Betr�ge unmittelbar in die Gewinnr�ck-
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Inhalt �bergangsregelung

lagen einzustellen; dies gilt jedoch nicht f�r die im letz-
ten vor dem 1. Januar 2010 beginnenden Gesch�ftsjahr
vorgenommenen Abschreibungen (Art 67 Abs 4 Satz 1
und 2 EGHGB).

Herstellungskosten
§ 255 Abs 2 HGB

Die neue Vorschrift findet erstmals auf Herstellungsvor-
g�nge Anwendung, die in dem ersten nach dem 31. De-
zember 2009 beginnenden Gesch�ftsjahr begonnen
wurden. Aus Herstellungsvorg�ngen, die vor dem be-
treffenden Gesch�ftsjahr begonnen wurden, ergeben sich
keine Nachaktivierungen. Auch resultiert aus Aufwen-
dungen iSd § 255 Abs 2 Satz 2 HGB, die nach Beginn des
ersten nach dem 31. Dezember 2009 beginnenden Ge-
sch�ftsjahrs anfallen, keine Aktivierungspflicht, wenn
mit dem betreffenden Herstellungsvorgang schon vor
dem �bergang auf das neue Recht begonnen wurde (Art
66 Abs 3 Satz 3 EGHGB).

Bilanzierungshilfe f�r Auf-
wendungen f�r die Ingang-
setzung und Erweiterung des
Gesch�ftsbetriebs
§ 269 HGB aF

Sofern f�r ein vor dem 1. Januar 2010 beginnendes Ge-
sch�ftsjahr eine Bilanzierungshilfe f�r die Ingangset-
zung und Erweiterung des Gesch�ftsbetriebs nach § 269
Satz 1 HGB aF gebildet worden ist, darf diese fortgef�hrt
werden.
Bei Inanspruchnahme des Beibehaltungswahlrechts gilt
f�r die Fortf�hrung die bisherige Fassung des HGB
weiter, dh, die Auflçsung richtet sich nach § 282 HGB aF
(Art 67 Abs 5 Satz 1 EGHGB).

Latente Steuern im Einzel-
abschluss
§ 274 HGB

Aufwendungen bzw Ertr�ge aus der erstmaligen An-
wendung des § 274 HGB sind unmittelbar mit den Ge-
winnr�cklagen zu verrechnen (Art 66 Abs 3 Satz 1, Art 67
Abs 6 Satz 1 EGHGB).

Gesch�fts- oder Firmenwert
aus der Kapitalkonsolidierung

Die §§ 301 Abs 1 Satz 2 und 3, Abs 2, 309 Abs 1 und 312
HGB finden erstmals auf Erwerbsvorg�nge Anwendung,
die in Gesch�ftsjahren erfolgt sind, die nach dem
31. Dezember 2009 begonnen haben (Art 66 Abs 3 Satz 4
EGHGB ). Nach IDW RS HFA 28 Tz 62 gelten f�r einen
Gesch�fts- oder Firmenwert aus Kapitalkonsolidierung,
der vor dem �bergang auf das neue Recht entstanden
und am Umstellungsstichtag noch nicht vollst�ndig ab-
geschrieben oder mit den R�cklagen verrechnet worden
ist, die Rechte und Pflichten fort, die sich aus dem alten
Recht ergeben. F�r einen solchen Gesch�fts- oder Fir-
menwert ist eine Neubewertung nicht zul�ssig. Die bis-
herige Behandlung ist fortzuf�hren. Eine Saldierung von
aktiven und passiven Unterschiedsbetr�gen ist nach
neuem Recht nicht mehr zul�ssig. Der unsaldierte Aus-
weis erstreckt sich auch auf Altf�lle.
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Inhalt �bergangsregelung

Buchwertmethode § 301 Abs 1 Satz 2 HGB, der zuk�nftig ausschließlich
die Neubewertungsmethode zul�sst, ist erstmals auf
Erwerbsvorg�nge anzuwenden, die im nach dem 31. De-
zember 2009 beginnenden Gesch�ftsjahr erfolgen. Toch-
terunternehmen, die bisher nach der Buchwertmethode
konsolidiert wurden, sind somit auch nach Inkrafttreten
des § 301 Abs 1 Satz 2 HGB nach der Buchwertmethode
zu konsolidieren (Art 66 Abs 3 Satz 4 EGHGB).

Interessenzusammenf�hrungs-
methode

§ 302 HGB aF ist letztmals auf Konzernabschl�sse f�r
Gesch�ftsjahre anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2010
beginnen (Art 66 Abs 5 EGHGB). Die Streichung der
Interessenzusammenf�hrungsmethode hat nur Auswir-
kungen auf Erwerbsvorg�nge, die in Gesch�ftsjahren
erfolgen, die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen. Die
Fortf�hrung dieser Methode in Altf�llen ist erlaubt (Art
67 Abs 5 Satz 2 EGHGB).

Latente Steuern im Konzern-
abschluss
§ 306 HGB

Latente Steueraufwendungen und latente Steuerertr�ge
aus der erstmaligen Anwendung des Temporary-Kon-
zepts iSd § 306 Satz 1 HGB sind unmittelbar erfolgs-
neutral mit den Gewinnr�cklagen zu verrechnen bzw in
diese einzustellen (Art 67 Abs 6 Satz 1 EGHGB).

Kapitalanteilsmethode im
Rahmen der Equity-Bewertung

§ 312 HGB ist erstmals auf Erwerbsvorg�nge anzuwen-
den, die im nach dem 31. Dezember 2009 beginnenden
Gesch�ftsjahr erfolgt sind. Beteiligungen an assoziierten
Unternehmen, die bisher nach der Kapitalanteilsmetho-
de bewertet worden sind, d�rfen auch nach Inkrafttreten
des § 312 HGB nach dieser Methode bewertet werden
(Art 66 Abs 3 Satz 4 EGHGB).

Um die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit umzusetzen, musste auch § 5 Abs 1
EStG angepasst werden. Korrespondierend wurden die sog handelsrechtlichen �ffnungsklau-
seln in §§ 247 Abs 3, 254, 273, 279 Abs 2, 280 Abs 2, 281 HGB aF, die den Jahresabschluss
bislang f�r die steuerlichen Wertans�tze çffneten, gestrichen. Diese �ffnungsklauseln waren
letztmals auf Jahresabschl�sse f�r das vor dem 1. Januar 2010 beginnende Gesch�ftsjahr anzu-
wenden (Art 66 Abs 5 EGHGB). Da f�r die Neuregelung des § 5 Abs 1 EStG keine gesonderte
�bergangsregelung geschaffen wurde, galten diese bereits am Tag des Inkrafttretens des
BilMoG im Jahre 2009. Bei streng wçrtlicher Auslegung des Gesetzes entfiel damit aber auch
bereits f�r 2009 die Rechtsgrundlage f�r die handelsrechtliche Bildung von Sonderposten nach
§ 273 HGB aF und steuerliche Abschreibungen nach § 279 Abs 2 HGB aF. Die handelsrecht-
lichen �ffnungsklauseln liefen dann ins Leere. Nach Auffassung des IDW im RS HFA 28 sind
die handelsrechtlichen �ffnungsklauseln ungeachtet des Umstands einer fehlenden speziellen
�bergangsregelung f�r § 5 Abs 1 Satz 2 EStG aF noch auf Abschl�sse f�r Gesch�ftsjahre
anwendbar, die vor dem 1. Januar 2010 beginnen. Auch die Beibehaltung eines im Zeitpunkt
des �bergangs bestehenden Sonderpostens mit R�cklageanteil und die Fortf�hrung rein
steuerlich begr�ndeter Abschreibungen (sog Altf�lle) ist trotz des entgegenstehenden gesetz-
lichen Wortlauts mçglich. Der Hauptfachausschuss begr�ndet dies mit dem in Art 67 Abs 3
Satz 1 bzw Abs 4 EGHGB zum Ausdruck kommenden Willen des Gesetzgebers, der eigens f�r
Sonderposten mit R�cklageanteil und steuerrechtliche Abschreibungen spezielle �bergangs-
vorschriften geschaffen hat (Art 67 Abs 3 und 4 EGHGB).
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Kapitel 2:
Die Verbindung von

Handels- und Steuerrecht



1 Maßgeblichkeit des Handelsrechts f�r die Steuerbilanz

Traditionell sind Handels- und Steuerbilanz in Deutschland seit weit �ber einhundert Jahren
konzeptionell miteinander verkn�pft. Dies resultiert aus dem in § 5 Abs 1 Satz 1 EStG ver-
ankerten Maßgeblichkeitsprinzip. Das Maßgeblichkeitsprinzip fordert, dass Gewerbetreibende
im Rahmen des Betriebsvermçgensvergleichs grds das Betriebsvermçgen anzusetzen haben,
das nach den handelsrechtlichen Grunds�tzen ordnungsm�ßiger Buchf�hrung (GoB) aus-
zuweisen ist.

Der Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handels- f�r die Steuerbilanz soll zum einen die
sachgerechte Maßgrçße zur Bestimmung des disponiblen Einkommens liefern und zum an-
deren die steuerliche Gewinnermittlung vereinfachen. Durch das Prinzip der materiellen
Maßgeblichkeit werden
• die normierten und die ungeschriebenen GoB �ber die formellen Anforderungen an die

laufende Buchf�hrung (soweit keine AO-Regelungen einschl�gig sind, vgl §§ 143–147 AO),
• die GoB �ber die �ußere Form des Jahresabschlusses und die Aufstellungsfristen sowie
• der materielle Inhalt des Jahresabschlusses
ins Einkommensteuerrecht �bernommen. Die �bernahme des materiellen Inhalts umfasst
dabei sowohl Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften, als auch die allgemeinen
GoB gem�ß § 238 Abs 1 und § 243 Abs 1 HGB.

Aufgrund der Maßgeblichkeit der Ansatzvorschriften, ist – soweit keine einkommensteu-
erliche Ansatznorm greift – in der Steuerbilanz zu aktivieren, was handelsrechtlich aktiviert
werden muss. Gleiches gilt im Grundsatz f�r die Passivseite der Bilanz. Korrespondierend
besteht auch f�r handelsrechtliche Aktivierungs- und Passivierungsverbote die Maßgeblichkeit
der Handelsbilanz. Demnach gilt zB das Ansatzverbot des § 248 Abs 1 Nr 1 HGB f�r fi Auf-
wendungen f�r die Unternehmensgr�ndung (Kapitel 4) sowie das Passivierungsverbot des § 249
Abs 2 Satz 1 HGB f�r andere R�ckstellungen auch f�r die Steuerbilanz.

Ob auch handelsrechtliche Ansatzwahlrechte steuermaßgeblich sind, ist dem Gesetzeswort-
laut nicht zu entnehmen. Nach herrschender Meinung in der Literatur sowie den Rechtspre-
chungsgrunds�tzen des Großen Senats des BFH wird der Maßgeblichkeitsgrundsatz jedoch
eher restriktiv ausgelegt, so dass handelsrechtliche Wahlrechte idR nicht als maßgeblich
angesehen werden. Diese Auffassung hat auch das BMF mit Schreiben vom 12. M�rz 2010
best�tigt. Vorausgesetzt, die get�tigten Aufwendungen f�hren zur Schaffung eines Wirtschafts-
guts oder stellen einen Rechnungsabgrenzungsposten iSv § 5 Abs 5 EStG dar, m�nden handels-
rechtliche Aktivierungswahlrechte in einem steuerlichen Aktivierungsgebot. Im Gegensatz
dazu f�hren Ansatzwahlrechte auf der Passivseite der Handelsbilanz zu einem Passivierungs-
verbot in der Steuerbilanz. Diese Maßgeblichkeitsgrunds�tze gelten jedoch nur sofern diesen
nicht steuerrechtliche Einzelregelungen entgegenstehen. So f�hrt zB die Aktivierung selbst
geschaffener immaterieller Vermçgensgegenst�nde gem § 248 Abs 2 Satz 1 HGB aufgrund des
expliziten Ansatzverbots des § 5 Abs 2 EStG nicht zu einer Aktivierung unentgeltlich erwor-
bener immaterieller Wirtschaftsg�ter in der Steuerbilanz.

Trotz der grds Verkn�pfung von Handels- und Steuerbilanz stellt die Einheitsbilanz
gleichwohl eher einen Ausnahmefall dar. Die �bereinstimmung von Handels- und Steuer-
bilanz ist aufgrund prim�r fiskalisch getriebener Regelungen stark eingeschr�nkt. Das zwi-
schenzeitlich ausgehçhlte Prinzip der Maßgeblichkeit zeigt sich insbes in den steuerrechtlichen
Sonderregelungen des § 5 Abs 2a bis 4b EStG. Hiernach sind bspw Verpflichtungen oder R�ck-
stellungen, die nur zu erf�llen sind, soweit k�nftig Einnahmen oder Gewinne anfallen, erst
anzusetzen, wenn die Einnahmen oder die Gewinne angefallen sind (§ 5 Abs 2a EStG). Als
weitere steuerspezifische Regelungen sind va Einschr�nkungen beim Ansatz von Jubil�ums-
r�ckstellungen (§ 5 Abs 4 EStG) zu nennen, sowie das Ansatzverbot von Drohverlustr�ckstel-
lungen in der Steuerbilanz (§ 5 Abs 4a EStG), die im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 umgesetzte Einschr�nkung von Teilwertabschreibungen (in der Steuerbilanz
auch im Umlaufvermçgen nur noch bei dauernder Wertminderung zul�ssig), das (rechtsform-
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unabh�ngige) Zuschreibungsgebot, das Abzinsungsgebot von unverzinslichen Verbindlichkei-
ten und R�ckstellungen sowie die Einschr�nkungen bei der R�ckstellungsbildung. Ebenso
gehen die Bewertungsvorschriften des § 6 EStG den Bewertungsgrunds�tzen des HGB vor.
Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz werden zudem auch durch einige Ver-
waltungsanweisungen begr�ndet, etwa hinsichtlich der Anpassung an ver�nderte biometrische
Berechnungsgrundlagen bei den Pensionsr�ckstellungen sowie der bilanziellen Behandlung
der Altersteilzeit.

Aufgrund des Auseinanderfallens von Handels- und Steuerbilanz haben Steuerpflichtige
entweder eine �berleitungsrechnung gem § 60 Abs 2 EStDV mit den steuerlichen Abweichun-
gen von der Handelsbilanz oder eine eigenst�ndige Steuerbilanz zu erstellen.
Mit Einf�hrung der elektronischen Bilanz (E-Bilanz) ist ab dem 1. Januar 2013 die Steuerbilanz
gem�ß § 5b EStG elektronisch und unter Beachtung der regelm�ßig aktualisierten Taxonomie
(BMF mit Schreiben vom 28. September 2011; aktuelle Version 5.1 vom 5. Juni 2012) einzurei-
chen.

Keinerlei Bedeutung kommt dem Maßgeblichkeitsprinzip dagegen im Bereich des
UmwStG zu. F�r Zwecke des UmwStG wurde die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz im
Rahmen des Gesetzes �ber steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einf�hrung der Europ�ischen
Gesellschaft und zur �nderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG vom 7. Dezem-
ber 2006) abgeschafft.

2 Umgekehrte Maßgeblichkeit

Eine Umkehrung der Maßgeblichkeit liegt vor, wenn das Steuerrecht die Inanspruchnahme
einer steuerlichen Bilanzierungsverg�nstigung davon abh�ngig macht, dass eine entspr Bilan-
zierung in der Handelsbilanz vorgenommen wird. Bis zur Einf�hrung des BilMoG waren
steuerliche Wahlrechte bei der Gewinnermittlung »in �bereinstimmung mit der handelsrecht-
lichen Jahresbilanz« auszu�ben (§ 5 Abs 1 Satz 2 EStG aF). Der einkommensteuerliche Ansatz
nach Wahlrechtsaus�bung musste daher mit dem Ansatz und der Bewertung in der Handels-
bilanz �bereinstimmen. Um die steuerlich zul�ssigen Wertans�tze in der Handelsbilanz zu
ermçglichen, hielt das HGB mit den §§ 247 Abs 3, 254 HGB aF sowie §§ 273, 279 HGB aF
handelsrechtliche �ffnungsklauseln vor.

Die �ffnungsklauseln ermçglichten sowohl den handelsrechtlichen Ansatz nicht GoB-kon-
former Werte (zB bei Wahlrechtsaus�bung nach § 6b EStG oder bei Inanspruchnahme steuer-
licher Sonderabschreibungen) als auch den Ansatz GoB-konformer Wahlrechte (zB bei der Wahl
der Abschreibungsmethode bei beweglichen Wirtschaftg�tern des Anlagevermçgens). Auf der
anderen Seite galten handelsrechtliche Bewertungswahlrechte nur soweit, wie sich die handels-
rechtliche Bewertung innerhalb des steuerrechtlichen Bewertungsrahmens bewegt (Bewer-
tungsvorbehalt gem�ß § 5 Abs 6 EStG). Nicht maßgebend war daher der Ansatz eines Ver-
mçgenswerts zu Herstellungskosten, die den steuerrechtlichen Vorschriften nicht entsprechen
(§ 6 Abs 1 EStG, R6.3 EStR). Gleiches galt f�r den Fall, dass § 7 EStG eine spezielle Abschrei-
bungsmethode vorsieht. Aufgrund des Bewertungsvorbehalts des § 5 Abs 6 EStG waren die
steuerlichen Regelungen in diesen F�llen vorrangig.

3 Steuerbilanz im Wandel – Die Auswirkungen des BilMoG

Die HGB-Bilanz bleibt auch nach dem BilMoG grds im Rahmen der Maßgeblichkeit die
Grundlage der steuerlichen Gewinnermittlung. Das BilMoG schafft jedoch die bisherige umge-
kehrte Maßgeblichkeit der Steuerbilanz f�r die Handelsbilanz nach § 5 Abs 1 Satz 2 EStG aF ab.
Mit der Einf�hrung des BilMoG kçnnen steuerliche Wahlrechte auch dann ausge�bt werden,
wenn ein entspr Ausweis in der Handelsbilanz nicht erfolgt (§ 5 Abs 1 Satz 1 EStG).
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